
Stadt Esens
Fachbereich 3 - Bauen

Vorlagen-Nr.
ST/384/2014

   

SITZUNGSVORLAGE

öffentlich

  Beratungsfolge Sitzungstermin
Verwaltungsausschuss 10.03.2014
Rat der Stadt Esens 24.03.2014

Betreff:

Einziehung von zwei Dreiecksflächen im Bereich der Lohne zwischen Steinstraße und
Süderwall
 
Sachverhalt:
Der Rat der Stadt Esens hat am 30.09.2013 beschlossen, Frau Elke Oppermann eine Drei-
ecksfläche (Teilfläche des Flurstückes 183/1, Flur 6, Gemarkung Esens) zur Größe von ca. 
8 m² zu verkaufen. Als Bedingung wurde vereinbart, den Kaufvertrag erst dann abzuschließen, 
wenn die öffentliche Entwidmung abgeschlossen ist. 

Gleichzeitig wird die an Herrn Wolfgang Becker bereits verkaufte Dreiecksfläche für den öffent-
lichen Verkehr ebenfalls eingezogen. 

Die Absicht der Einziehung wurde gemäß § 8 Abs. 2 des Nieders. Straßengesetzes am 
05.11.2013 ortsüblich bekanntgemacht. Die Ankündigung einer Einziehung hat während der 
letzten 3 Monate zur öffentlichen Einsichtnahme ausgelegen. Einwendungen wurden während 
dieser Zeit nicht vorgebracht. 

Beschlussvorschlag:
Die Dreiecksflurstücke haben für die Lohne zwischen Steinstraße und Süderwall keinerlei Be-
deutung und sind für den öffentlichen Verkehr entbehrlich geworden. 

Die Teilbereiche (siehe Lageplan) werden daher gemäß § 8 Abs. 1 Nieders. Straßengesetz mit 
Wirkung vom 01.05.2014 eingezogen. Die Einziehung ist öffentlich bekannt zu machen. 
 
 

Esens, den  21.02.2014

(Egon Janssen)

Abstimmungsergebnis:
Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:
VA Ja: Nein: Enth.:
Rat Ja: Nein: Enth.:

 
Anlagenverzeichnis:

Lageplan
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